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Fraktionsantrag 
 
Fraktion SPD 
Fraktion CDU  

 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 8 6 5  
 
 
 

07.12.2022 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 09.12.2022  

 
 
Betreff: Änderungsantrag zur Drucksache 14/0818 ("Erneuerbare Energien auf den 

Flächen des Regionalverbands Ruhr jetzt entfesseln"):  
 
Maßnahmen zur Beschleunigung des Windenergieausbaus 

 
 
Beschlussvorschlag
 
Zur Darstellung des Gesamtpotenzials auf RVR-eigenen Flächen wird die Verwaltung 
einen Übersichtsplan ihrer Flächen erstellen, in dem die Windkraftabstände 2H-
Mindestabstand von Außenbereichswohnen und 3H-Mindestabstand von Baugebieten 
eingezeichnet sind und die dadurch verbleibenden Potenzialflächen kenntlich werden. 
Zudem wird die Verwaltung gebeten einen Überblick zu den Zuständigkeiten im 
Genehmigungsverfahren von Windenergie und Photovoltaikanlagen sowie den aktuellen 
rechtlichen Voraussetzungen auf den in Rede stehenden RVR eigenen Potenzialflächen 
zu geben. 

 
Begründung: 
 
Vorrangiges Ziel des RVR ist es durch den Ausbau der EE auf eigenen Flächen sowohl 
das ökonomische Potenzial dieser Flächen zu heben als auch einen eigenen Beitrag zur 
Energiewende beizutragen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung  
mit  

 dem Antrag der Koalition „Perspektiven und Ausbau der Erneuerbaren Energien“,  

 der DS 14/0614 am 20.05. 2022 im AKUR/ am 24.06.2022 in der VV,  

 dem Bericht der Verwaltung und dem ausführlichen Sachstandsbericht zum 

„Masterplan Klimaneutrale Ruhr DS 14/0718 und  

 dem Abschlussbericht zum Konzept regenerative Energien auf Haldenstandorten 

DS 14/0717 sowie  

mit der Drucksache DS 14/0761 dargestellt, dass die in den Spiegelstrichen des Antrag 
DS 14/0818 genannten Vorstellungen der Fraktion „Die Grünen im Ruhrparlament“ 
bereits bearbeitet und somit längst mit der so im Antrag bezeichneten „Entfesselung“ 
von Erneuerbaren Energien auf den eigenen Flächen begonnen wurde, siehe auch 
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Stellungnahme der Verwaltung vom 02.12.22. (konkrete Flächen vorschlagen, mögliche 
Windenergie auf Halden eruieren, Eckpunkte für die Flächenbereitstellung, Angebote von 
Dritten etc.). 
 
Eine Betrachtung aller Flächen im Verbandsgebiet sollte im Rahmen der 
regionalplanerischen Befassung stattfinden, die mit der ab Frühjahr 2023 vom Land zu 
erwartenden Landesentwicklungsplanänderung und deren Flächenvorgaben für 
Erneuerbare Energien für die sechs Planungsregionen in NRW zu erwarten ist. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kolecki, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 
  

 
Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Martina Schmück-Glock gez. Roland Mitschke 

 
 


